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Titel 
 

Beitritt des RTK zum Kulturfonds FrankfurtRheinMain GmbH; Abschluss der 
Kooperationsvereinbarung 
 

I. Beschlussvorschlag: 
 
Dem Abschluss der beigefügten Kooperationsvereinbarung zwischen dem Rheingau-
Taunus-Kreis und der Gemeinnützigen KulturfondsRheinMain GmbH wird zugestimmt. Die 
erforderlichen Mittel für die Beitragszahlung für das Jahr 2022 stehen im Produktbereich 04 
– Kultur – zur Verfügung. 
 
II: Sachverhalt: 
 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 die Verwaltung beauftragt, mit 
der gemeinnützigen KultursfondsRheinMain GmbH Verhandlungen über eine 
Kooperationsvereinbarung zu führen, mit dem Ziel einer auf maximal 3 Jahre befristeten 
Kooperationsphase. 
Diese Vereinbarung ist dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen. Sie ist nunmehr als 
Anlage beigefügt und hat eine Laufzeit ab dem 01.Juli 2022 bis zum 30.Juni 2025 
Die erforderlichen Mittel für die Beitragszahlung für das Jahr 2022 (ab 01.07.2022) in Höhe 
von 150.000,-- € (300.000,-- € Jahresbeitrag) wurden durch den HFWD in seiner Sitzung am 
03. März 2022 freigegeben. 
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